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ÖSTERREICHS 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

Ihr ZeiChen/Schreiben vorn: 

Ab sofort erreichen Sie uns unter 
der neuen Telefonnummer 53 441 
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Wien, am �8.3:l 988 

Unser Zeichen: 
H-388/Sz 

Durchwahl: 
506 

Betreff : Übermittlung der Stellungnahmen 
zu den Marktordnungsgesetzen 

Die Präsidentenkonferenz übermittelt in der Beilage ihre 
Stellungnahmen zu den Ministerialentwürfen für eine Novel­

lierung des 

Marktordnungsgesetzes 
Viehwirtschaftsgesetzes 
Landwirtschaftsgesetzes 
Lebensmittelbewirtschaftungsgesetzes 

zur gefälligen Kenntnisnahme. 

25 Beilagen je Gesetz 

Für den Generalsekretär: 
gez. Dr.Szlezak 

10 14 Wien, Löwelstraße 12, Postfach 124, Telefon 63 07 41,63 77 31, Fernschreiber 13/5451 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

An das 
Bundesministerium für 
Land - und Forstwirtschaft 

Stubenring 1 
1010 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 
13.100/01�I C 7/88 19.2.1988 

Ab sofort erreichen Sie uns unter 
der neuen Telefonnummer 53 441 

Wien, am 29. 3.1988 

Unser Zeichen: Durchwahl : 
H/W/M-388/SzA�/As 506/508/530 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
-------- das Marktordnungsgesetz 198 5 geändert 

wird (Marktordnungsgesetz-Novelle 198 8) 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster­

reichs gestattet sich, zum im Betreff genannten Entwurf 
Stellung zu nehmen wie folgt: 

Nach wie vor haben Marktordnungsbestimmungen eine entschei­
dende Bedeutung für die Sicherung von Preis und Absatz 
für die erzeugenden Landwirte und zur Gewährleistung eines 
qualitativ hochwertigen, jederzeitigen Angebotes an Milch 
und Erzeugnissen aus Milch für die Konsumenten. Der konkrete 
Inhalt dieser gesetzlichen Regelungen ist jedoch der Ent­
wicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse immer wieder 

anzupassen . Die Präsidentenkonferenz hat deshalb in der 
Vergangenheit mehrfach Vorschläge zu einer zeitgemäßen 
Weiterentwicklung vorgelegt. 

Die Präsidentenkonferenz begrüßt grundsätzlich das aus 
dem Ministerialentwurf hervorgehende Bestreben, im Bereich 
des milchwirtschaftlichen Systems, der Gestaltung der Richt-
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mengenregelung und der Fondsorganisation entscheidende 

Verbesserungen vorzunehmen. Damit wird eine wesentliche 

Voraussetzung für eine zukunftssichere Entwicklung dieses 

Wirtschaftsbereiches aufgezeigt. 

Insbesondere entsprechen die Zielsetzungen der Entbürokra­

tisierung, der Ubertragung von unternehmerischen Entschei­

dungen an die Betriebe und der Kostensenkung im Verarbei­

tungsbereich den Forderungen der bäuerlichen Berufsvertre­

tung. 

Rei der Beurteilung von Marktordnungsregelungen steht für 

die Präsidentenkonferenz die Preis- und Absatzsicherung 

für die Milchbauern im Vordergrund. Regelungen, die für die 

Erreichung dieses Oberzieles notwendig sind, sollen auf­

recht bleiben. Ver�nderte Bestimmungen müssen sicher­

stellen, daß keine GefEthrdung der: Preis- und Absatzsicher­

heit eintritt. Daher bedarf es nicht nur zeitgemäßer ge­

setzlicher Regelungen dur'eh das MOG, sondern auch leistungs­

fähiger, zukunftsorientierter Verarbeitungsbetriebe und 

eines funktionierenden Exportsystems. Gerade jene Oberle­

gungen des Entwurfes, die Leistungsanreiz, Entscheidungs­

spielraum und Chancen für die Verarbeitungsbetriebe erh�­

hen, sind daher besonders zu unterstützen. Auch in Hinkunft 

sind in einem liberaleren Marktordnungssystem bestimmte 

grundsätZliche Regelungen notwendig, um die für die Bauern 

und Konsumenten notwendige Sicherheit zu geben und einen 

erschütterungsfreien Ubergang zu allfälligen anderen Markt­

ordnungsmodellen zu erm�glichen. 

Zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der �sterreichischen 

Milchwirtschaft ist nicht nur die Sicherung des anerkannt 

hohen Qualitätsstandards und der Produktvielfalt notwendig; 

es geht auch darum, die Verarbeitungsstruktur - unter Be­

achtung der �sterreichischen Gegebenheiten und M�glichkei­

ten - so zu verbessern, daß Kostensenkungen eintreten. Die­
ser Rationalisierungserfolg ist vo r rangig für die künftige 
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Verbesserung des Erzeugerpreises zu verwenden. 

Die mit dem Ministerialentwurf vorgesehene Entwicklungs­

richtung des Marktordnungssystems trägt diesen Anforderungen 
Rechnung. 

Zum Abschnitt Getreide stellt die Präsidentenkonferenz 
die grundsätzliche Zustimmung zu den vorgeschlagenen Ände­

rungen fest. Ziel der Reform sollte eine verstärkte Produk­
tionsumlenkung und die Verringerung der Getreideproduktion 
sein. 

Für den Verarbeitungsbereich erscheinen maßgebliche Anpas­

sungsschritte dringend geboten. Wesentliche Teile der Be­
stimrrlungen betreffend die MÜhlenmarktordnung sind nach 
Auffassung der Präsidentenkonferenz überholt und verzicht­
bar. Die Vorschläge im Einzelnen gehen von diesem Sachver­
halt aus. 

Zu einzelnen Bestimmungen des Entwurfes wird bemerkt: 

Zu Artikel I (Verfassungsbestimmung) 

Die vorgesehene verlängerung des Gesetzes um vier Jahre 

wird begrüßt, weil sie eine längerfristige Grundlage für 
den betroffenen Wirtschaftsbereich bietet. 

Im Zusammenhang mit den Regelungen des Art IV ( 2) wird 
hinsichtlich dieser Bestimmung die entsprechende Frist 
einzufügen sein. 
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Artikel II 

z. 1 (§ 2 Abs. 2) kein Elnwand 

z. 2 (§§ 3 bis 5) Diese Bestimmungen be t l , ffen die Neuge­

stal tung s Abrechnu1Jgs tems. Gnü \'sätzlich wird 

die UmstellurHj des bisheri'3en individ. �llen Abrech­

nungssystems zWlschen Fonds und Betrie.en auf ein 

erheblich v0reinfachtes System von Aus�.(eichsbeiträgen 

und Zusch�ssen zu Transport und Verwertung begr�ßt. 

Diese Besti�nunge und deren Umsetzung sind f�r die 

Siehe c preises von entscheidender Be-

(Sc:l.!cir;t dar: r.' notwendig r vom Gesetz 

.ngeD vorzusehen, wie die 

H�he der Ausq�0ir�sbe�t �Qe und Zusch�sse zu berechnen 

ist, . 

j eller Ausgleichsbeitrag je kg ange-Z�iLl. Eil; 

lieferter "leb. u.n.c: 12 1 it, einzelne produkt-

bezogene Ausgleichsbeitr�ge einzuheben, erscheinen 

als richtiger Weg, den Rahmen der Ausgleichsgebarung 

nicht unncitig hoch zu gestalten. 

In Abs. (2) könnten Z, 2 und Z. 3 zusammengezogen 

werden. 

tung elner m�glichst kosteng�nstigen 

Erzeugung ü wird unterstrichen. 

Die in l\os. (;:?) enUia.i Lenen Begriffsbestimmungen soll­

ten pr�ziser gefaSt werden . Dies gilt z.B. f�r "erziel­

bare, angemessene Verkaufserl�se". vor allem aber f�r 

die Formlll:i '"�_�.r.�S:�� unter BerücksiChtigung . . . . . 

m�glichst wirtSChaftlich gef�hrten Be- und Verarbei­

tungsbetriebes". Dm MiBverst�ndnisse zu vermeiden, 

sollte die Focmul e sc gefaßt werden, daß eine 

individuelle Kosten-Er15s-Betrachtung ausgeschlossen 

12/SN-105/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 5 von 25

www.parlament.gv.at



- 5 -

wird, jedoch die Gegebenheiten mehrerer wirtschaftlich 

geführter Betriebe als Orientierungsgröße vom Gesetz 

vorgegeben werden. 

In Abs. (3) sollte die Ausnahme für den Umrechnungs­

schlüssel für den Ausgleichsbeitrag bereits im Gesetz 

für bestimmte Produkte (z. B. Alpkäse) festgelegt wer­

den. 

Zu � Die Umstellung vom bisherigen Kostenausgleich 

nach Normkostenvorgaben auf ein Zuschußsystem wird 

begrüßt. 

In Abs. (2) sollte der Bezug auf "einen möglichst 

wirtschaftlich geführten Betrieb" im Sinne des unter 

§ 4 ausgeführten präzisiert werden. Gleiches gilt 

für den Begriff "erzielbarer angemessener Verkaufser­

lös " . Beim Ven-leis auf den Auszahlungspreis an die 

Milchlieferanten sollte das Wort "unbedingt " entfallen. 

Der Begriff "erforderlich " deckt die Notwendigkeiten 

beim Erzeugerpreis ohnedies ab. Es wird angeregt, 

in diesem Zusammenhang auch die Förderung der Roh­

milchqualität und wie im geltenden Gesetzestext die 

"Steigerung der Absatzentwicklung" als Bestimmungsele­

mente aufzunehmen. 

In Abs. (3) ist der Katalog der künftig möglichen 

Zuschüsse taxativ angeführt. Hier erscheinen einige 

Klarstellungen bzw. Ergänzungen geboten, um die 

angestrebte Sicherung von Preis und Absatz voll zu 

gewährleisten. 

Z. 1 Die Zuschüsse zur Milchanfuhr sind für einen mög­

lichst einheitlichen Erzeugerpreis wesentlich. Hier 

sollte die Vorgabe regionalspezifischer Sollsätze 

vorgeschrieben werden und auch die Organisation über 

Sammelstellen Berücksichtigung finden. 
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�_._� Die Einschr2:inkung auf Verse· jzuschüsse für Trink­

milch erfaßt nur süße Milch jegl: :her Fettstufe. Hier 

sollte die gesamte flüssige Frisclpalette ebenfalls 

erfaßt werden. 

Z. 3 Die Versandzuschüsse sollte. auf den Versand 

zu Trockenwerken abgestellt werdEr .. Auf die besondere 

Problematik bestehender Schwerpunktbuttereien und 

-käsereien wird hingewiesen. Jedenfalls müßte die Stand­

ortgünstigkeit Leitlinie für die Höhe der Zuschüsse 

sein. In diesem Zusammenhang könnte eine zwingende 

Ausschreibung der Fr�chterleistungen zu einer Kosten­
senkung füh !�en. 

z. 4 Bei den Vertrlebskosten sollt e der Zuschuß nicht 

auf (süße) 'Ir leh beschränkt sein , sondern die 

übliche fl�ssige Frisch-Palette erfassen. 

z. 5 Die Zusch�sse zu den Kosten der Herstellung be­

stimmter Produkte sollten auf Grundtypen der Produkte 

in guter Qualität abgestellt sein. Produktabwandlungen 

müssen die Mehrkosten über den Preis bringen. Durch 

diese Best�immung könnte die Vielzahl von Abrechnungs­

sätzen wesentlich verringert und die Produktkalkula­

tion trans?arenter werden. 

Z. 6 ermöglicht die Auszahlung des Siloverzichtszu­

schlages v dE:m ein äquivalenter Ausgleichsbei trag auf 

das Produkt bezogen gegenübersteht. Beim Verweis auf 

die Si losperr-Regelung sollte die entsprechende Ge­

setzesbestimmung zitiert werden. 

Z. 7 Lagerkostenzuschüsse sind für das Funktionieren 

einer Marktordnung wesentlich. Die EinsChränkung bei 

Butter "sowei t diese flir den Inlandsabsatz bestimmt 

ist" sollte deshalb entfallen, weil es ungewollt Markt-
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situationen geben kann, die die Buttererzeugung als 

einzigen Ausweg erscheinen lassen. 

Z. 8 kein Einwand, Zuschüsse zu vom Ministerium ge­

wünschten Exportdispositionen sind sachlich notwendig. 

Insgesamt sollte die Problematik, die bei einzelnen 

abgebenden Betrieben durch Abdispositionen entsteht, 

zusChußmäßig berücksichtigt werden. 

� Der hier vorgesehene Ausgleich unterschiedlicher 

Rohmilchqualität ist notwendig. 

In Abs. (3) sollten über diese erwähnten Zuschüsse 

hinaus u. a. die Fortführung der Hofberatung und die 

Sammelstellen entsprechend abgesichert werden. 

Abs. ( 4) kein Einwand 
------

In Ab� __ • J2l sollte durch Einfügung des Wortes "minde­

stens " beim amtlich festgelegten Erzeugerpreis klar­

gestellt werden, daß Unterschreitungen - wie aus den 

Erläuterungen hervorgeht - verhindert werden sollen. 

Abs. (6) kein Einwand 

Abs. (7) Die finanzielle Absicherung der dringend 

notwendigen Werbemaßnahmen ist sinnvoll, dabei wäre 

auch der hiefür notwendige Personal- und Sachaufwand 

der ÖMIG anzuführen. 

Abs. (8) kein Einwand 

Zu Z. 3 (Entfall der § §  6 und 7) kein Einwand 

Zu Z. 4 (§ 8 < 2» kein Einwand 

Zu Z. 5 (§ 8 <4» kein Einwand 
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Zu Z. 6 

Zu Z. 7 

Zu Z. 8 

Zu Z. 9 

_. 8 -

(§ 12 <1 -- 3» Aus diesen Bestimmungen folyt, daß 

vor Beglnn eines Kalenderjahres die Beschl�sse 

�ber Ausgleichsbcitr�ge und Zusch�sse zu fassen 

sind. Bei Nichteinigung im Fonds sollte der Bun­

desminister f�r Land- und Forstwirtschaft mit 

Verordnung f�r eine bestimmte Zeit die Zuständig­

keit an sich ziehen k�nnen (ähnlich wie in § 18 <3» . 

(§ 13 <1» kein Einwand 

(§ 13 < 4 »  Der Entfall von Mindestbezugsmengen 

bei Milch bedeutet eine Entb�rokratisierung, kein 

Einwand" 

(§ 14 <1» kein Einwand gegen diese formale Ände­

rung. De.::' E'crthestand von Einzugs- und Absatzge­

bieten stellt eine wesentliche Regelung f�r eine 

kosteng�nstige Gestaltung der Marktordnung dar. In 
diesern Zusammenhang wird vorgeschlagen, den Be­

griff "Versorgungsgebiet" im Gesetz generell durch 

den Begriff "Absatzgebiet" zu ersetzen. Bei Ände­

rung der Einzugsgebietsregelung soll den Lieferan­

ten ein qualJ.fiziertes Mitspracherecht vom Gesetz 

einger�umt werden. 

7,u_�lO (§ 14 < 4 »  Auch hier sollte wie zu § 5 ( 5 )  ausge­

f�hrt. der Begriff "mindestens" beim Erzeugerpreis 

eingefi.igt werden. Grunds�tzlich erscheint diese 

Bestimmung sinnvoll, um im neuen Abrechnungssystem 

mit den Betrieben ein Unterschreiten des Erzeuger­

preises zu verhindern. Damit werden aber auch 

die Startbedingungen der Betriebe von der Roh­

stoffseite her gleichgestellt. 

���_ll (§  14 <5» kein Einwand 
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!��.!.�� (§  1 5  <1» In dieser für die Gestaltung der Dispo­

sitionen wesentlichen Gesetzesstelle ist in Z. 5 

die Einschränkung der Fondsdisposition auf die 

Frischmilchversorgung, hartkäsetaugliche Milch 

und Exportdispositionen vorgesehen. Jedenfalls 

sollte die gesamte flüssige Frischpalette erfaßt 

sein. 

Der Verweis auf das Lebensmittelbewirtschaftsgesetz 

hinsichtlich der Notdispositionen ist wesentlich, 

deckt aber nicht alle denkbaren Anwendungsfälle 

(z. B. Folgeprobleme nach Tschernobyl) ab. Auch 

für solche Notfälle und allenfalls für Fälle des 

Entzuges eines Einzugsgebietes wäre Vorsorge zu 

treffen. 

!u Z�l ( §  1 5  <3» kein Einwand 

!��� wird angeregt, jenen Milcherzeugern, die in früheren 

Jahren einen Ab-Hof-Verkauf gemeldet hatten und die nun 

in der Liste der Ab-Hof-Verkäufer nicht enthalten sind, 

unbürokratisch eine Ab-Hef-Genehmigung nach den neuen ge­

setzlichen Bestimmungen zu erteilen. 

Zu Z. 14 (§  17 <2 - 4» Der Entfall von Verpackungs- und 

Kennzeichnungsregelungen im derzeitigen Umfang 

durch den Fonds wird begrüßt. 

Die grundsätzlich sinnvolle und notwendige Defini­

tion von Produktkategorien (z. B. "Schlagobers 

hat 36 % Fett ") wird ohnedies weiterhin m�glich 

sein. 

Zu Z. 1 5  (§  17 < 5 »  kein Einwand 
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Zu _�_._1-Ei. (§ 18) Gegen Abs. (1) und Abs. (2) kein Einwand. 

Das in Abs. (3) weiterhin beibehaltene Verwarnungs­

und Lieferausschlußverfahren bei schlechter Quali­

t�t sollte im Sinne der Entb�rokratisierung 

entfallen. 

Zu Z. 17 (§ 19 <1 u. 2» Hinsichtlich der Aufzeichnungen 

sollten weiterhin alle f�r die Durchf�hrung der 

Abrechnung n�tigcn Meldungen erfolgen, nach den 

System�nderungen entbehrliche Meldungen sollten 

entfallen. 

Dem Fonds m�ßte auch die Finanzierung von nach 

seinen W�nschen gestalteten Kostenstellenrechnungen 

auferlegt werden. 

Zu Z. 18 (§ 21) kein Einwand 

��san2menf�_���:Q.�, zu den Fragen der k�nftigen Gestaltung 

���g�_�!����irt�:::haftlic!1.en Verrechnungssystems wird festge­

halten: 

Die Präsidentenkonfecenz tritt ein f�r 

- weiterhin volle Sicherung von Preis und Absatz für die 

Hilchbauern 

- Übernahmspflicllt und Andienungsregelung 

Regelung der Einzugs- und Absatzgebiete im derzeitigen 

Umfang 

- klare leistungsorientierte Vorgaben für die Berechnung 

von AusgleiChsbeiträgen und Zuschüssen 
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- eine eindeutige Preisordnung für die Bauern und Be- und 

Verarbeitungsbetriebe 

- den mit dem neuen System verbundenen Entfall von Inver­

kehrsetzungsgenehmigungen, Produktionsauftr�gen und In­

vestitionsgenehmigungen sowie den Entfall betriebsindivi­

dueller Abrechnungen mit Erlös-Kosten-Ausgleich. 

Z. 19 - z. 28 Getreidebereich 

Zu Z. 2 1  (§ 28 Abs. 1 und 2) 

.Die Präsidentenkonferenz unterstützt den im 

Entwurf vorgesehenen Entfall des Ein- und Aus­

fuhrplanes des Bundesministers für Land- und Forst­

wirtschaft und h�lt die Festlegung von Vermark­

tungsplänen durch den G\'lF für ausreichend. Abwei­

chend vom Entwurf schlägt die Präsidentenkonferenz 

vor, das Wirtschaftsjahr für Qualitätsweizen und 

Durum wie beim übrigen Brotgetreide mit 1. Juli 

bis 30. Juni festzulegen. Das abweichende Wirt­

schaftsjahr führt eher zu Problemen und hat keinen 

wirklichen Vorteil. Die notwendige Qualit�tsreserve 

ist unabhängig von der Festlegung des Wirtschafts­

jahres zu sehen. 

Die Präsidentenkonferenz stellt grundsätzlich 

fest, daß eine Marktordnungsreform jedenfalls we­

sentliche Anpassungen im Verarbeitungsbereich 

bringen muß. 

Die gegenwärtige Mühlenmarktordnung bewirkt im 

Zusammenwirken von MOG, MÜhlengesetz und Preisre­

gelung eine Erstarrung der Struktur, außerordent­

lich hohe Verarbeitungskosten und hohe Preise, 

mangelnde internationale Wettbewerbsfähigkeit und 

hohe Stützungen für den Export von Verarbei-

12/SN-105/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)12 von 25

www.parlament.gv.at



- l2 --

tungsprodukten. Der V�rwaltungsaufwand f�L die 

M�hlenmarKtordnung ist außerordentlich groß und 

kaum vertretbar . 

Als Vorber e i tu n g f�r e i n en m�glichen EG-Beitritt 

sind unverz�glich Anpassungsschritte zu setzen, 

welche geeignet sind eine Strukturverbesserung, 

eine maßgebliche Senkung der Verarbeitungskosten 

und der Produktpreise innerhalb der Geltungsdauer 

der Marktordnung zu bewirken. Dabei ist auf ein 

hohes Maß an Marktorientierung zu achten und der 

Verwaltungsaufwand entscheidend zu senken. 

Die Präsidc:?ntenkonferenz schlä9t für die Neufas­

sung des Marktcranungsgesetzes den Entfall folgen-

der Regelungen vor: 

- Vermahlun-::rsbest �JT[Iliunge"1 (Ausmahlung, Mehl typen) 

- Brotmehlausgleich 

- Kleinpackungsausgleich 

- M�hlenbeitrag zur Verwertungsfinanzierung 

Die Präsidentenkonferenz vertritt grundsätzlich 

die Auffassung, daß weite Teile der M�hlenmark­

tordn ung nur aus ihrer Entstehungsgeschichte her­

aus erklärbar und heute -vcrzichtbar sind. 

Besonders trifft dies auf den Brotmehlausgleich 

zu, dessen Zielsetzung die Verbilligung von 

Schwarzbrot ist. Gleichzeitig erfolgt damit eine 

Belastung aller weißen Mehle. Wesentliche Verände­

rungen bei Einkommen und Konsumgewohnheiten inner­

halb der letzten 40 Jahre geben Anlaß, die Notwen­

digkeit von St�tzungsmaßnahmen f�r Brotmehl in 
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Zweifel zu ziehen. Besonders augenscheinlich wird 

die Fragw�rdigkeit dieses St�tzungssysterns an der 

Rohstoffverbilligung f�r Spezialprodukte wie Voll­

kornbrote. 

Die Pr�sidentenkonferenz schl�gt die g�nzliche 

Abschaffung Jes Brotrnehlausgleiches vor. Allen­

falls "Täre ein Kompromiß in der Form möglich, daß 

[)in Ül Geset.z definierter pauschaler Abgabenbetrag 

f�r die Wcizenvermahlung eingef�hrt wird, aus des­

sen Ertrag auch eine Verbilligung f�r bestimmte 

Mehle getragen werden könnte. 

Der Kleinpackungsausgleich verfolgt den Zweck, 

einen Erlös-c:;.usgleich f�r die i·��hlen zwischen 

offenem Mehl und Mehl in Kleinpackungen zu errei­

chen, sodaß der Kostenunterschied (soweit nicht 

�ber den Preis bedeckt) zwischen offenem Mehl und 

solcheffi in Kleinpackungen ausgeglichen wird. 

nie Präsidentenkonferenz geht davon aus, daß eine 

Verbilligung der weißen Mehle durch den Wegfall 

oder eine Neuordnung des Brotmehlausgleiches 

erreicht wird und daher kein Bedarf nach einem 

zusätzlichen Ausgleichsverfahren bestellt. Im übri­

gen ist nicht verständlich, aus ,>,eIchern Grund 

der Prc�s f�r offenes Mehl oder für Großpackungen 

z\...r Stützung von KleLlpackungen bei tragen soll. Es 

vdra c1cÜH.?C vors�schlagen, die Bestimmungen über 

Kleinpackc.ngszuschüsse ersatzlos zu streichen. 

Der M�hlenbeitrag wird auf die Weizenvermahlung 

erhoben und dient wie die Verwertungsmittel der 

Landwirtschaft der anteiligen Deckung der Verwer­

tungskosten für den Getreidebereich. Der Mühlenbei­

trag wurde eingef�hrtf um dadurch auch Bundesmit­

tel für Kleiexporte in Anspruch nehmen zu können. 
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wesent'L eh 

sunke" 

'.- JA --

odukteerzeugung durch 

Ausmanlung zus�tzlich ge­

lD den letzten Jahren ein struk-

welcher vor allem 

durch die �berh�hten, nicht ma rktgerechten amtlich 

geregelten P�eis2 bedingt 1St. Die Pr�sidentenkon­

ferenz teitt f�r eine Aufhebung der Preisbestim­

mung f�r MGhlennachprodukte und f�r eine markto­

rientierte Preisbildung ein, die sich an der Auf­

nahmef�higkeit des I nl andsmarktes ausrichtet. �ber­

Sch�1sse konneL\ da(lurC;l we i t gehend vermieden wer-

den . Im t0r andere Nebenprodukte 
,', ,., ;,,-(�'h 'K',·c>l' na Stu··tzungs-'>."� �AI..-t ��ll.l. "'� , �, ! C 

L��_L f�r eine ersatzlose 

St.reL s M�bleG�c t�ages ein und spricht 

die ZUk0 _t qegen �ie Leistung von 

nnachprodukte aus dem 
" dU.S , 

Die Besr,) .. :nm'.1l1 'Iren Vennahlungen I Ausmahlungssätzen 

und He!:lltYgen steh;: lffi Zusarmnenhang mit dem Brot-

mehlausgleicll, Be� Entfall des Brotmehlausgleiches 

oder dessen Vereinfachung erscheinen die betref-
fß'�'�""1 "2> ·",1" " '''''1 '7" - G'···- 7 _' d"'" 'e ' t 't h nd _,-I'J.�.I, j.,cgc._�., .. <fl<,.,,_.1 ",e',!. ,Cli!""E. 0 .• �r w � es ge e 

verzichtbar. Es �s davon auszugehen, daß die M�h-

Ien bestrebL slnd, marktgerechte Produkte zu e r­

zeugen und daß ddf�r kein gesetzlicher Zwang not­

wendig ist. Die Einhaltung von Qualit�tskriterien 

ist durch andere Gesetze hinreichend gesichert. 

Die Pr� sidentenkonferenz geht grunds�tzlich von 

der Beibehaltung der Auf teilung der Verwertungs­

kosten f�r Getreide und Produktionsalternativen 

nach dem be s tehenden Schl�ssel aus. Dies be deutet , 
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daß Bund und Landwirtschaft je 50 % der VenJer­

tungskosten tragen. Abweichend von diesem Grund­

satz tr�gt der Bund zur G�nze die St�tzung f�r die 

Weizenvermahlung für sogenannte indirekte Exporte 

von Mehl und leistet für die Alternativenfinanzie­

rung einen Sockelbetrag außerhalb der "gemeinsamen 

Finanzierung" von 103 !'1io Schilling pro Jahr. F�r 

die Ökologieflächenförderung enthält der Entwurf 

eine Neuregelung. 

Die Präsidentenkonferenz betont den engen sachli­

chen Zusammenhang zwischen dem Getreidemarkt und 

der Lösung des Problemes der Eiweißfutterimporte. 

Bis zum jetzigen Zeitpunkt konnten die diesbez�g­

lich im Regierungsübereinkommen vorgesehenen Maß­

nahmen nicht verwirklicht werden. nie Futtermit­

telimporte sind im .Jahr 1987 weiter angestiegen 

und verschärfen die Getreideproblematik noch zu­

sätzlich. 

Da die Bodenschutzabgabe auf Futtermittel im ver­

gangenen Jahr verhindert wurde und Ersatzlösungen, 

welche zumindest eine verstärkte Förderung der 

Umlenkung von Getreide zu inländischem Eiweißfut­

terbau sicherstellen sollen, bisher nicht erreicht 

werden konnten, steht die Bewältigung der Getrei­

definanzierungsprob1ematik in einern engen Zusam­

menhang mit der Klärung dieser Frage. 

Zu den geltenden Bestimmungen betreffend die Ver­

wertungsmittel der Landwirtschaft stellt die Präsi­

dentenkonferenz fest, daß die negativen Erfah­

rungen mit der Abgabe auf Maissaatgut die Abschaf­

fung dieser Abgabe zweckmäßig erscheinen lassen 

und daß vor allem bei den VerwertungSbeiträgen auf 

Futtergetreide Entlastungsmöglichkeiten anzustre­

ben sind. Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine 
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k�nftigen VArwer-

ist derzeit keine 

e 

Die Präsidentcnkonfl'?:r:er;z, v(�rtritt. die Auffassung, 

daß we�t�ere maß liehe Schritte zur Senkung der 

Getreldeproduktion notwendig sind. Daf�r stehen 

prinzipiell mehrere Mittel zur Verf�gung. Als L�­

sungsvorschlag korr,men vor allem gesetzliche admi­

nistrative Maßnahmen zur Ve rring erung des Getreide­

und Maisanteiles an der Ackerfl�che und zu einer 

Verhessc.;::'ung d�:;:J::. Frllchtfolge in Frage. Dar�ber 

hinaus 

fererlZ Jic '''/ � .-"" 
.�_ ,j_ f� , Anbauaktio-

:·,a.!\:� (:,�::::' f�):"'� .. ;lhrungen urld Unter-
, � .. 

. '1.2 . j:"OStJügsvor schlagen 

t,c erenz f�r die 

umgeh�ndc �rarbcl�u0g von Detailausarbeitungen f�r 

die atzlieh ur Verf�gung stehenden L�sungs-

modelle �us. Aut Cer Basis dieser Alternativendar-

und Cl 
<," , � 

abschatzoar zu 50 

� die technische Durchf�hrbarkeit 

Fü:;:.- die Anpa'co,sun'jf!n de,c Getreidemarki:ordnung ist 

�avo� auszugehen, daß ein weiterer 

Kosteni1:1St�:U:,::i un z,v:;atz] jche Belastullgen der Pro­

duzenten zu veri':'c:" i cL:;n <'l.nd. Vorrang haben die Sen-

kung dec Ge·creidcj.:.1;:oduktion und Maßnahmen zur Ver­

ringerung de= Kosten. 
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Zu Z. 29  (§§ 54 bis 5 9 )  Fondsorganisation 

Die Präsidentenkonferenz stimmt dem Entfall der 

Verwaltungskommisslonen und der Übertragung von 

deren Aufgaben an die Geschäftsführenden Ausschüsse 

zu. Sie sChlägt jedoch vor, die Mitgliederzahl 

dieser Ausschüsse mit 4 je Gruppe festzulegen 

und eine Funktionsperiode von 4 Jahren vorzusehen. 

Es sollte weiter klargestellt werden, daß die 

Vorsitzführung in Fachausschüssen und Kontroll­

ausschuß durch den jeweiligen Vertreter der Präsi­

dentenkonferenz erfolgt. 

In der vorgeschlagenen Neufassung des § 5 4  sind 

die Geschäftsf�hrer als Organe der Fonds verankert. 

Die Präsidentenkonferenz sieht dafür keine Notwen­

digkeit und vertritt die Auffassung, daß dieser 

Passus gestrichen werden soll. 

Für eine Liquidation der Fonds sollte in einem 

derartigen Fall durch ein eigenes Bundesgesetz 

Vorsorge getroffen werden. 

���-2.Q (§ 60 <5» kein Ein'itland 

Zu Z. 31 (§ 61  <1» kein Einwand 

Zu Z. 32 (§ 62) kein Einwand zu Abs. (1) und Abs. ( 2) erster 

Satz. Hinsichtlich Liquidation wird auf Z. 29  

verwiesen. 

Zu Z. 33 (§ 63 cl» kein Einwand 

Zu�3 4  (§ 64) In dieser Bestimmung sollte die besondere 

Verschwiegenheitspflicht auch auf die mit Fondsan­

gelegenheiten befaßten Vertreter der Ministerien 

ausgedehnt werden. 
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Zu Z. 35 

Zu Z. 37 (§ 66 <3» kein Einwand 

Zu 7.. 38 : 

Zu Z. 39: 

Die Pr�sidentenkonferenz geht davon aus, daß die 

Fonds ihre Organisation und personelle Ausstattung 

dem gc�nderten Aufgabenbereich ehestm�glich anpas-

sen \ilierden. 

ivlit Änderungen wird 

eirle 1�.f!i�'��c \7()n gc ;:::en li>;rie z "  B. Basiszeitraum, 

'kt:.:;,::;;>?:�+':.rall;aes sollte z.B. das 

in den Inlandsabsatz 

wird f�r �ie mcigliche handelspolitische Entwick-

tung bekommen, Die Präsiden-

tenkonfc:L't'!\ z ersllcb.'_ I elne Mindestabsatzmenge 

von l,9 

( § 70 -< 1 

von 15 -:;.. 'i;> 

rungs 

l� ') 
> .- > 

aJ) 1 . 

re.1 

) 

als Rechengr�ße f�r die Ermittlung 

[)i c� 

JulL 

Anwendung eines Bundesanteiles 

1989 entspricht dem Regie-

n. Gegen eine Pr �z isierung be-

trEffend i,jef8r:r";c�;'(ndhm2!)rämie kein Einwand . 

(§73 <1 u .  2» kein grunds�tzlicher Einwand gegen 

die vorgeschlagenen Änderungen. Ergänzend wird 

vorgeschlagen. daß bei Auf teilung bisher gemein-

sam bewlrtschafteter Betrlcbe im Falle einer 

Nichteinigung die Richtmenge in Hinkunft nach 

den Fl�chenanteilen aufgeteilt werden soll (§73 < 2» . 
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In den F�llen der Verehelichung und Erbschaft 

sollten in Analogie zum Viehwirtschaftsgesetz die 

Beschränkungen der Zusammenrechnungsmöglichkeiten 

entfallen. 

Die Regelungen sollten auf Verwaltungsbezirke 

abgestellt sein, da die Größe der Gerichtsbezirke 

große Unterschiede aufweist. 

Unter bestimmten Bedingungen wäre die Möglichkeit 

der Gesamtverpachtung eines Betriebes auch an 

mehrere P�chter notwendig, wobei die Kontrolle 

den Regionalkommissionen übertragen werden müßte. 

Für die Anerkennung von Gesamtpachtverträgen müß­

te jedenfalls die Meldung an die Sozialversiche­

rung vorgeschrieben werden. Ein Ankauf der mit 

der Gesamtpacht �bertragenen Richtmenge während 

der Pachtlaufzeit w�re auszuschließen. 

Es wird zur Erwägung gestellt, für die Fälle der 

Zusammenlegung von Richtmengen eine Obergrenze 

von 120.000 kg vorzusehen. 

Zu § 73 (3) Die Bestimmungen über das Erlöschen von Einzel­

richtmengen sollten entfallen. 

Zu Z. 40: (§73 <4  u. 5» kein Einwand gegen Entfall des 

Richtmengenüberganges bei Flächenkauf und bei 

neuen Partnerschaftsverhältnissen 

Zu Z. 41: (§73 <6» kein Einwand 

Zu Z. 4 2: (§73 <7» kein Einwand gegen Entfall der derzei­

tigen Neulieferantenbestimmung 
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� Fortf�hrung der freiwilligen 

Liefe;r�. k ktion rd begr�ßt. Es wird ange-

rest., U::.( E'l� :;.:iC.'fj:l,:;he jahrlich durch eine Verord­

nUllg des r;uD5'ccs:utnisters für Land- und Forstwirt-

3chaft zu regeln. Gegen die vorgeschlagene Erwei­

terung des Teilnehmerkreises kein Einwand. 

Bei der' Berechnung der Ausgangsmenge sollte die 

Anlieferung des Wirtschaftsjahres 198 6/87 einbe­

zo�en -,12C(h�n, jedoch die kleinste der 3 Jahres-

m�ngen entfallen. 

Zu Z. 44:. (§ 7: < 

Zu Ze 45; (3: 73 

�c 2) kein Einwand 

jenen 

\- i�;"!.E�nd ei.nes Wirtschaftsjahres 

Jerarbaitungsbetriebe beliefert 

we=d�n, S0 ��0 2denfalls über einen Ganzjahres-

Z Z 47 f§ '''1C;' H; u .  � .  J�j , 

keu.< r:inwand 

it 

Dic' Pri:.sLdEnt nkonferenz begrüßt die Absicht, 

durch i\S:lt:: Hesi.:.irrlmungen über die Handelbarkei t 

auch in eSCM Bereich eine Entbürokratisierung 

h2rbel7lf�hren Sie gibt einer Handelbarkeit von 

Bauer zu Bauer unter sachgerechten Rahmenbedin-

Den u!ll:,?y.Eichiedlichcn Gegebenhe i ten in den ver­

schiedenen Bundesl�ndern sollte durch die Vorgabe 

eines oundeseinheitlichen Rahmens durch das MOG 

und die Hö��llchkeit inne rhalb dieses Rahmens lan­

desspezifische Regelungen zu treffen, Rechnung 
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getragen werden. Nach Anh�rung der regional zu­

ständigen Landwirtschaftskammern sollten entspre­

chende Durchführungsverordnungen erlassen werden. 

Verkäufer und Käufer müßten im gleichen Bundes­

land bzw. einern angrenzenden Verwaltungsbezirk 

liegen. 

Die Obergrenze von 60.000 kg wird in der Einfüh­

rungsperiode der Handelbarkeit zur Kenntnis ge­

nommen, gleiches gilt für den Einbehalt von 1 5  % 

der übertragenen Menge und die Einhaltung der 

Bestandesobergrenzen. 

Nach Auffassung der Pr�sidentenkonferenz sollte 

geprüft werden, unter welchen Voraussetzungen 

auch die M�glichkeit des Verkaufes von Teilricht­

mengen vorgesehen werden k�nnte. 

Als Rahmen für die länderspezifischen Vorgaben 

sollte im Gesetz festgelegt werden: 

- Jahreszukaufsmenge zwischen 3. 000 kg und 5. 000 kg 

- Futterflächenbezogene Menge zwischen 2. 000 kg 

und 7. 000 kg/ha 

- Als Futterflächen mBglich 

o Grünland 

o Anrechenbare Feldfutterfläche 

o Prozentsatz der Anrechenbarkeit z. 8. nach Wer­

tigkeit der Futterfläche 
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- eine Obergrenze f�r den fiktiven Einheitswert 

von S 500.000,-

Es sollte jedenfalls sichergestellt werden, daß 

die Jer erworbenen Richtmenge entsprechende Aus­

gangsmenge f�r die Teilnahme an der freiwilligen 

Lieferr�cknahme f�r den K�ufer anrechenbar wird. 

Zu Z. 48: (§ 7 6  <2» kein Einwand 

Zu Z. 49: (§ 76 <3» kein Einwand 

Zu z. 50: (§ 81 <3» kein Einwand 

���_�._ 5�=-22 (§ 87, 88) Anpassung der Strafbestimmungen , 

kein Ei.mvand 

z. 58 (§ 92 <1» kein Einwand 

Zu Artikel Ir1 

Diese in Abs. (I) enthaltene Übergangsbestimmung wird aus 

wirtschaftlichen Grtinden f�r notwendig gehalten. Es sollte 

jedoch ein zeitlicher Rahmen f�r derartige "H�rtef�lletl 

vorgegeben werden . 

. ���bs "_( �.l Die Umstellung auf das neue Verrechnungs system 

erfordert besondere Sorgfalt. Es sollte jedenfalls ein 

sachlich ausreichender Zeitraum für diese Arbeit zur Verfü­

gung stehen. Es wird angeregt, durch ein Jahr die Betriebe 

nach beiden Verrechnungssystemen probeweise abzurechnen. 

Das generelle Auslaufen finanziell wirksamer Beschlüsse zum 

1. J�nner 1989 wird ents�hieden abgelehnt. Eine Reihe von 

derartigen Regelungen wird auch in Hinkunft im neuen System 

vorgeseh(�n sein und ein möglicherweise ersatzloses Auslau­

fen w�rde erhebliche Unsicherheit mit sich bringen. Die 

Präsidentenkonferenz ersucht, diese Bestimmung dahingehend 
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abzu�ndern, daß diese Beschl�sse jedenfalls bis zu einer 

neuen Beschlußfassung im Gegenstand weitergelten. 

Davon unabh�ngig ist die grundsätzliche Änderung im Abrech­

nungssystem mit den Betrieben. 

Gegen Abs.� kein Einwand 

Zu Artikel IV 

Übergangsbestimmungen Teilfl�chenpacht und Partnerschaften 

Den vorgeschlagenen Bestimmungen �ber die Fortsetzung von 

Teilflächenpachtungen und Partnerschaften wird zugestimmt. 

Das wahlweise Vorkaufsrecht sollte auch bei Partnerschafts­

verträgen vorgesehen werden, wobei sich der 1 5  %-Einbehalt 

aus den Bestirrunungen �ber die Handelbarkeit ergibt. Eine 

Obergrenze von 120.000 kg wird zur Erwägung gestellt. 

Zum Richtmengen- und Finanzierungsbereich werden noch fol­

��nde weit�re Vo�schläge erstattet: 

- F�r das bekannte Problem beim zusätzlichen AbsatzfBrde-

rungsbeitrag im Zusammenhang mit der Milchlieferung von 

Zuchtvieh-Ausstellungen sollte eine taugliche L�sung 

erfolgen. 

- Eine jedenfalls anzuwendende gesetzliche Untergrenze beim 

zus�tzlichen Absatzförderungsbeitrag im Ausmaß von 80 % 

des Preises w�re vertretbar. 

- Bei der Erstfestsetzung des allgemeinen Absatzf�rderungs­

beitrages zu Beginn eines Wirtschaftsjahres sollte vom 

Inlandsabsatz ausgegangen werden. 
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_ Die bestehende Bindung f�r die Teilnehmer an der �Gckkauf­

aktion sollte aufrecht bleiben. 

Neulieferanten d�rften ihre Richtmenge innerhalb einer 

Frist von 10 �ahren nicht verkaufen. 

Zu Art.ikel V 
----�----

Bei <'.en Übergangsbestimmungen zur Fondsorganisation vläre 

der vorgeschlagenen Regelung zu Z. 29 Rechnung zu tragen. 

Zl Artikel VI 
-"'--"-�-�---'---

Der Formulierung der F�rderungsregelung fGr Ökologieflä­

chen \l\lird zuge s·..: immt . sie entspricht dem Inhalt der Ver-

einba:CUil.qen vom Sornrner 19 87. 

Zu Artikel VII 
_._�-_._�_._-�-_._-

kein Eiu\!\n.::md 

Die pr�sidentenkonferenz ·:er Landwirtschaftskammern Öster­

reichs beh�lt sich die Erstattung weiterer Novellierungs-

vorschl�ge ausdr�cklich VO " ,  

- . . - - -

Das Präsidium des Nationalrdtes \vird von dieser Stellung­

nahme durch Übersendung von 25 Exemplaren in Kenntnis ge-

setzt. 

Der:- Präsident: 

gez.ÖkR. lng. Derfler 

Der Generalsekretär: 

gez. Dr.Korbl 
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